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1. Als Mehrkosten durch behördliche Auflagen gelten jene Kosten, die aufgrund gesetzlicher Be-
stimmungen oder behördlicher Auflagen nach einem Schadenereignis über die Kosten der Wieder-
herstellung in den urpsrünglichen Zustand bzw. die Kosten der Wiederbeschaffung von Sachen
gleicher Art und Güte hinaus anfallen.

2. Mehrkosten, die sich nicht auf vom Schaden betroffene und beschädigte Teile der versicherten
Sachen beziehen, werden nicht ersetzt.

3. Der Versicherer ersetzt diese Mehrkosten, sofern der Verwendungszweck der betroffenen Anla-
gen der gleiche bleibt, bis zur Höhe der vereinbarten, auf der Polizze angeführten Versicherungs-
summe auf erstes Risiko, jedoch nicht mehr als jeweils 30 % der Entschädigung für die Wieder-
herstellung bzw. Wiederbeschaffung gemäß Punkt 1.
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